Anlage 7

Merkblatt

zur Ersten Hilfeleistung an

kontaminierten Personen

Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen besteht 

die Gefahr der Personenkontamination in Verbindung mit der Möglichkeit der Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper (Inkorporation) .

In den Radionuklidlaboratorien der Universität sind Kontaminationen der Hände möglich, und eine Verbreitung radioaktiver Stoffe an Kleidung und im Kopfbereich von Personen könnte möglicherweise die Folge sein. Daher sind beim Verlassen der Bereiche, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, Kontrollen auf Kontamination der Hände Pflicht. Diese möglichen geringfügigen Kontaminationen lassen sich meist schon durch Waschen mit lauwarmem Wasser und speziellen Seifen bzw. Waschlotion entfernen. 

Bei "Unfällen" mit Stammsubstanzen radioaktiver Stoffe oder mit radioaktiven Abfällen können Schutzkleidung und andere Körperteile als die Hände der Personen betroffen sein. Bei einer solchen Personenkontamination ist sofort an Ort und Stelle folgendermaßen zu verfahren: 

* die kontaminierte Kleidung ist sofort abzulegen und in Plastiksäcken sicherzustellen

* unverzüglich sind die Kontaminationen durch Waschen zu entfernen 

Rasche Dekontaminationsmaßnahmen haben Vorrang gegenüber der Feststellung der Hautkontamination durch Aktivitätsmessungen. Außerdem spielt bei sofortiger Entfernung der Kontamination die Inkorporation eine untergeordnete Rolle. Der Helfer bei Dekontaminationsmaßnahmen sollte darauf achten, daß er selbst Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzkittel) trägt und darauf, daß keine Kontaminationen verschleppt werden.

Kontaminierte Haare sind vorsichtig (Waschpräparat und Nachspülen mit viel Wasser) von einem Helfer zu waschen (bei nach hinten geneigtem Kopf). Dabei ist sorgfältig darauf zu achten, daß kein kontaminiertes Wasser in das Gesicht, die Augen oder die Ohren gelangt.                                                                                                                             

Kontaminationen im Gesichtsbereich können zu Kontaminationen des Mundes, des Nasen-/Rachenraumes und des Gehörganges führen. Als sofortige Maßnahme ist der Mund mit viel Wasser auszuspülen (Spülflüssigkeit und Sekret aufbewahren zur Feststellung der Aktivität), durch Schneuzen ist die Kontamination der Nasenhöhlen zu verringern und außerdem sollte die betroffene Person abhusten und sich räuspern (Ausspucken in Behältnisse zur Bestimmung der Aktivität).  

Neben diesen sofortigen Maßnahmen ist die betroffene Person einem ermächtigen Arzt vorzustellen, der dann erforderlichenfalls einen HNO-Arzt hinzuzieht.  

Nach diesen sofortigen Waschvorgängen sind weitere Dekontaminationswaschvorgänge nur mit Kontaminationskontrolle zu vollziehen, da die Dekontaminationsmaßnahmen die Haut schädigen können und Inkorporationen begünstigt werden können. 

Die Strahlenschutzkommission hat in ihrer Empfehlung vom 08.02.1990 als einheitlichen Richtwert die Flächenaktivität von 10 Bq/m2 festgelegt, bei dessen Unterschreitung eine weitere Dekontamination der Haut unterbleiben kann. Bei einer Verweildauer von 1 Woche des Radionuklids auf der Haut wird weniger als 1 % der Grenzwertes für die Haut im Kalenderjahr erreicht. 

Nur eine möglichst schnelle Entfernung der kontaminierenden Flüssigkeiten verhindert die Einlagerung von Aktivität in die Haut und reduziert eine weitere Permeation durch die Haut.
